
PTOLEMAIOS DER SOHN

Nur zögernd fasse ich das vielbesprochene Problem an.
Nicht um neues Matel'ial 11erbeizuscl1affen, sondm'n um altes
zu el'klären und zu illustrieren anders: als der Gelehrte, der zu­
letzt darfibel' schrieb. Zwar hat von Stern (Hennes 50, 1915,
427 ff.) in klal'er Weise 'die Sacbe behandelt und in Einzelheiten

. das Richtige g;etroffeu, aber sein Hauptergebnis, der Mitre~ent

des zweiten Ptolemäers sei der Sobn des Lysimachos, halte
'ich fUr verfehlt. .

Was ist das· Problem?
Es gab während der Regierung des Phil~delphos einen

Ptolemaios L, Sohn des Königs, der uns aus Aktpräskripten
bekannt ist. In Urkunden nennt man ihn neben dem König.
Zwar wird der Anfang. seiner Mitl'cgcntschaIt bei DatieJ'Ungcn
ftir unwichtig gehalten, aber es heisst deutlicll; ßaO'lh.EuoVTO<;
TITOAE/-l<dou TOU TITOA€lllliou Kal 1'00 ulou TITOAEJ!lliou.

Diesel' .t.litregent yerschwindet ebenso plötzlich, wie er
gekommen ist. Ungefähr in derselben Zeit (259) tritt in einem
Teile des Reiches, an den WestkUsten Kleinasiens, ein Prinz
auf; der offenbar mit wichtigen Aufträgen heldeiclet ist und
der sich schliesslich fUl' unabhängig erklärt. Abcr CI' erfreut
sich seiner Selbständigkeit nicht lange, denn bald findet CI'

den '1'od, und zwar llngefähl' im Jahr 259 2• .Zufällige Koinzi­
denz ist dem Anschein nach ausgeschlossen; von Wilamowitz
sehliesst denn auch; <also ist cl' ebell diesel" (Gött. Gel. Am;.
1914, ·88).

Diesel' abtrünnige Pl'inz·Statthalter wird bei Athenaios
'Ptolemaios genannt. In Übereinstimmltng damit Imt man ihn
identifiziert mit Ptolemaios, dem Sohne des Lysimael}os von
Tbrakien und der M"inoe der Zweiten. Übel' ihn berichten

1 ;;67-259; s. unten.
2 Vgl. Trogus Prolo 26 u. Athen XIII 593; s. ullten S 453.
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Justin uml Trogus 1, Er entltam den Morderbänden des
Ker8uoos und I'ückte spätel' mit' den Illyriem .gegen ihn,
Weiter wissen wir nichts über Um, dn. zwal' das Scholion zu
Theokr. Enkomi'on v. 128 von Arsinoe sa,gt lXT€KVO(,; arrEeaV€V,
aber dies nachdem Vorhergehenden ebensogut nur auf even·
tuelle Kinder aus del'Ebe mit Ptolemaios bezogen werden kann.
'Auch die Stell~ bei PRllsanias 2 ist, besondel's welm wir lÜer
dieselbe QueUe anzunehmen haben, in derselben Weise zu er_
klä.ren; offenbar ist nur von Philadelphos, seinen Taten, seinem
Weib, seinen Kindern die Rede, .Ergo: diesen Sohn des Lysima­
ohos mit einem ande1'l1identifizieren zn wollen, ist nur Hypothese,

Im letzten Fane könnte der Mitregent von Ägypten ein
Sohn de,s Lysimacbos sein, Anch könnte der Mitregeut­
Prinz·Stllttbaltel' ein Bastard des Philadelphos sein. Glaubt
man; wedel'der Mitl'egent, noch der Herrsc1Jer der asiatiscben
IÜisten sei ein Sohn deS' Lysimachos, so bleibt noch als' Mit­
regent der spät'ßI'C Euergetes, Da Ptolemaios von Ephesos
bei einem Aufruhr das Leben lässt, kann er nicht der Nach·
folger des Philaclelilhos gewesen sein. Ein Sohn der Al'sinoe
m)' und des PhiJadelphos wird nirgends erwähnt; im Gegen­
teil kaun man hier die oben erwähnten Worte aT€KVO~ &rrE8av€v

.anfÜhren,
Ausserordentlieh wichtig' für diese Frage ist eine andere:

wann starb Arsinoe HP
GlÜcklicherweise ermöglicht uns der Besitz eines Frag'·

mentes der Mendesstele mit Sicher,heit anzunehmen, ,dass sie
im Juli des Jahres 270 starb; durelJ diese Entdeckuug fäHt dio
Auffassung, die den Mitregellten. als einen Solm Ptolemaios
UJJ(l der Ar8inoe betrachtet, weg; denn Al'sinoe (h€KVO~ &rrEellV€V,
lUul del' Mitregcllt lebt noch 258,

"Yer glaubt, der l\fitregent sei Euergetes, stösst auf eine
Sclnviel'igkcit: das plötzliche Aufhül'ell der :Mitl'egentsclmft.
Als Grund gibt man (He Abwesenheit des Euergetes während
der späteren Regiernngsjabre seines Vaters an; er war damals
in Kyrene. Soll' dieses Argument etwas bedenten, so muss'
man heweisen können, classIlfagas "on Kyrene nicht später
als 259 oder gestorben ist 3 , Sein 'l'od hängt zusammen

1 Just. XXIV 2,10 (c.f. 3, 5) und Tl'OgUS 1'1'01. 24.
2 17, 3, 'tllV OE oi O"UVOIKf}<w.crav dbEAq));V K<t,EAaßEv i1T1 'lTPOTEpOV

O'lT09aVElv chrmoaj mau YCl'gleiche aber den ganzen Zusammenhang.
3 Wenn nicht die Mitreg'entschaft IIpäter endet; s, unten, .
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mit dem des Demetrios des Schönen; der nach dem l'ode des
Magas na,ch KYl'ene 'log' und dort ums 'Leben kam. Ich
wUrde nicht so tief auf die Sache eingeben, wenn nicht eben
diese Datierung' mit etwas anderem zusammenhinge, und zWl:\r
mit Folgendem.

Die einzig'e Möglichkeit) den Abfall und 'l'od' des
Ptolemaios (von Ephesos) zu datieren, gibt uns die Tatsache,
dass Trogus erwälmt zwischen dem Tode des Antioc1108
Soter (261) und dem des Demetrios: Ut in Syria rex Autiochus
cognomine Soter altem filio occiso, altero rege l1uncupato
Antiocho deeesserit. Ht in Asia filius Ptolomaei regis socio
Timarebo deseiverit a patre. Ht frater Alltigoni Demetrius
occupato Cyrcnis regno intel'iit (Prol. 26). Die Reihenfolge
ist fast immer chronologisch, daher der Schluss. Also gibt
in zwei F'ällell, die mit unserem ProhleDl zusammenhängen)
der 'rod des Demetrios· eiDen terminus ante qUßm. Deshalb
erleichtert es unsere BeUl'teilung', wenn wir zuvor die
beantworten: Wnnn starh Magas, wann Demetrios?

Man nimmt tlD, dass der Tocl des Magall ins
Jallr 259/8 fäUt, Auch Demetrios wäre ja nach EUllehios in die­
sem Jahre gestOl'ben. Weiter ist UDS bekannt clurch Pat1sanias (I
6, 8), dass MagaB Kyrene llntel'lVarf, und dureh Agatharcbides
bei Athenaios (XII 51'>0), dass er dort 50 Jahre regierte; zu­
fälligerweise kennen wir einen Aufstand in Kyrene im Jahre
308; also hat Magas 308-258 regiert. Das: stimmt; es wird
aber von Beloch bestritteu (IH 2 133 ff.).

Belochs Argumente sind folgende:

1. Die Dat.ierung bei Eusebios ist nicht auf Demetl'ios
den Schönen, sondel'll auf II zu beziehen.

2. CatuU (66, 11) sagt, dass Euergetes,als er gegen
Syrien I'fickte, sich kurz vorbeI' mit Benmike VOll l<yrene
vel'mäblt babe; da Demetrios wahrscheinlich kurz haeh dem
'l'ode des Magas stirbt, und Bet'enike noch während der Lebens­
zeit des Magas mit Euergetes 'verlobt' war' (aute iufirmi-
tatem desponderat (Magas), Justinus XXVI 3) wUrdcn
wir eine Verlobung (Brautzeit?) haben von 258-246, also
12 Jahre. Sehr unwahrscheinlich also.

3. Pausanias erzaMt die Unterwerfung von Kyrene durch
Magas nach der Schlacht bei Ipsos; dazu 50 Regierungsjahre,
130 kommen wir auf ungefähr 250, was' besser stimmt. Auch
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kann der Atifsfaud r den Magas bezwang; nicbt der vom
Jahre 308 sein ..

4. Wenn Maga,s 308 die Regiel'tUlg antritt, ist Cl'

mindestens 17 .Jahre älter als Philadel,phos, ·der 308 geboren
wil'd; fUr eine griechische Muttel' ist. das eine gl'osse Zwischen­
zeit, {la sie dann schon eine alte Frau geworden ist.

fi. Eine Inschrift vom Jabre 251 erwähnt unsern Magas.
Gegen Beloe.hs Argumente, die mit dem ihm eigenen

Scharfsinn herangeftthrt und auf die bekannte apodiktische
Weise vorgetragen worden sind, ist wohl l!"olgendes an­
zuführen, '

1. Im ersten l!'allil stUtzt CI' sich auf Catull (66, 11,
also Kallinu\chos): novo anctus hymenaeo, zog nämlich Euer­
getes gegen Syrien, dies wird (v. 16) wiederholt: l10vis nuptis.
Also im Jahre 246 <kurz vorher vermählt', 269/8 <vedobt' oder
kurz nachher, denn Demetrios verbleibt nur kurz in Kyl'ene,
er beiratet die Berenike nicht (Just.XXVI H: virgini).

Nun scheint mir das Benutzen eines derartigen schmeicheln­
den Hofgellichtes als historische QueUe und dies bei einem 80

dehnbal'en Begriffe wie nOVUB (cf.nuper I), wo doch die ganze·
Vorstellung eine evidente Schmeichelei der Königin als <ltride'
sein Itann (Mahaffy, Empire 19.6 n. 2.), zugefäbrlicb. Dass
c!' weiter ft[r eine lange Verlobungszeit Gründe geben k an 11 ,

das hat schon Mahaffy llllfgrund der merkwürdigen Tatsache,
dass die Ptolemäer erst nach Ibrem R"egiernngsantritt zu hei·
raten pflegten,gezeigt. Ob es die bekannte .PorpbYl'Ogellesis
war, ist noch unbewiesen j auch andere, und zwar religiöse
Grlinde sind denkbar.

2, Was zweitens den Anfang der Regierung des Magas
im Zllljlammenhang ,mit seinen 50 Regiel'Ungsjabren betrifft, so
ist uns üb'erlielert, bei. Pal1sanias I 6, 8, dass Magas nach
einem Aufstand <im fUnften Jahre' Kyrene einnahm. Dieses
teilt el' mit lIach Erwähnung der Schlacht bei Ipsos.

Indel'lsen glaUbe ich ·nicbt, dass dartun die- Unterwel'fullg
nacl] dei' Schlacht bei IPllOS stattgefunden haben muss. Der
Zusammenhang ist nämlich folgender:

Pausallias ist eigentlich. dabei, den Vel'Jauf des Krieges
zwischen AntigonoB und. Ptolemaios zu erzählen.· Er erzählt
I U, Ö, dass Pt,olemaios mit .einem Zuge (O'TpaT€UElv) gegen
Kyrene beschäftigt wal' alp€O'TfjKOTWV KUPllvafwv. Diese Ge·
legenheit benutzt Antigonoszu seinem Vorteil. Der Aus-

!thein; MUll, f. Philol. N. F. LXXH, 29
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gang deI' Kyrenäischen Expedition wird nicht erwähnt,' aber
nachdem flas ganze Verhältnis zwischen Antigonos und Piole­
mai08 mitsarnt der Schlacht bei Ipsos abgehandelt ist) und
nachdem er mitgeteilt hat, dass Ptolemuios nun Syrien und
Kypl'os zurückgewann und Pyrrhos zurlickfÜhrte, kommt CI'

begl'eiflicherweise auf Kyrene und den Aufstllnd dort zl1l'Uck:
Kup~vl1<; bl: &nOf)'TuO'll<; M~ya<;- U8W, (§ 8), -Unwilll,iirlich bezieht
der Leser -dies auf die Worte &<pEO'rlll<OTWvKuPIlVattJJV VOll § 5,
was denn auch die Meinung dcs Sehl'iftstellcl;s war, Um dem
]\{is8verständnis, diese Unterwerfung' falle nach der Schlacht
-bei Ip8os, zuvorzukommen, fügt Pausanias hinzu: ETEI n€/lnTlfl
/iETa ,nv &noO'TcxO'lV, Nun fällt der Abl';dlnach I 6,6 vor die
Schlacht bei Gaza, also 313 oder 312, die Unterwerfuug' nlso
ungefähr 309 oder 308. Dies stimmt ,mit Suidas s, v, 61wf]tpLOS,
der VOll einei' Unterwerfung in diesem Jahre spricht: 1<0.1 At­
ßUI1<; nUO'fJ~ €KpaT110'EV (ö fhoAE/luio<;), 'O<p€AAOU 111lW, (vgL
Köbler, Sitzungsber, Ber!' 1891 J 207), Dass hier (nach Beloch)
ausdrücklich gesagt sei, 'dass es Ptolcmaios selbst war, der

,nach dem 'l'ode des OpheUas Kyrene zum Gehorsam zurÜck·
brachte', kann ich nicht einseben : EKpaTl10'€ kann ebensogut 'liess
tun' als 'tat'" bedeuten, besonders in einem so klll'zCIl Exzerpt.

Ist dies richtig,' dann, darf man den Au~stal1d bei
Pausanias I 6, [) nicht identifiziel'Cn 11Jit dem bei Diodoros
XIX 79, der: wie Beloch mit Recht bemerkt, unter­
drückt wurde: wir mtissen in diesen Ulll'ulligcn Zeiten nach
dietlem einen andel'll annehmen, den Diodor nicht erwähnt,
Das bleibt, ich verhehle esilicht, eille erhebliche Selnvierigi.eit. .
Aber erstens wird un8 aus Suidas klar, dass Diodol' in der
k.}'n.mäiseben Geschichte dUl'chaus nicht alles erwÜhlli; weiter,
um mit Bülocb zu reden, werden bei Diodol' als Strategen
Agis und Epainetos genannt, während bei Pausanil,ls als Grund
fU!' (len Angriff des Antigonos 1ll1d des Demetrios llngcg'ebeu
wird, dass Ptolemaios mit einem Feldzuge gegen Kyre!1e be­
schäftigt war; pel'sönlicl~e Abwesenheit 311Zllnehmen liegt doch..
wohl auf der Hand, Drittens sind wiederholte Aufstände der
Kyrenäcr während der Schwiel'igkeitcn 7 i.n denen sich Agypten
während der Abwesenheit der Trnppen befand, dtll'chuliS ver­
ständlich,

3, Dass die Datiernng bei Eusebios, der den 'rod des
Demetrios 259{Sansetzt, k~ine absolute Beweiskraft hat, ist
vollkommen richtig; denn die .Jalll'eszahl ist zu lJer,iehen auf
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Demetrios TI; dass aber eine Versclll'eihung ('die.Zahl ist ein·
fach verscbrieben', Belöch) durchaus unsicher, und eine Ver­
weelislllng- mit Dcmctrios dem Schöneh sehr wohl mnglich ist,
lässt sieh illustrieren. Denn Belach Übersieht hier (amlerswo
nicht, IU 292 f.), dass Eusehios von diesem Demetrios er­
zählt, Cl' beherrsche ganz Lihyen nm] Kyrene. Dies auf
Demotri08 II 7.n beziehen ist im Widerspruch mit der ganzen.
'Tradition. Ich sehe hier keine andere Mög'licbkeit, als Ver­
wechslung' anz.unehmen. Ich lese inder Armenischen Über­
setzung (J. Kurst, S. 112): <Den (Antigollos) ersetzte dessen
Sohn Demetrios, deI' vollends ganz Libeastall 'wegnahm ,und
sieh KyreneB bemäebtig·te, ·und das Gesamte des Vaters zur
mOlHuchiscllcu Ben'schaft erneuerte. Uml er herrschte zehn
Jahre'. Etwas weiter: 'Gestorben wal' auch Demetrios (viel­
leicht nm Rande: <des Demetrios Sohn'), (lessen Beiname der
SchÖne war, in der 130. Olympiade 2m (oder 3m)

.Ja lire. Dtts K(jllighun gelang'te darauf an Philippos' usw. Ob
dieses <darauf' in der "Veise aufzufassen ist, dass PlJilippos
der ~achfolgeI' des Demetrios war, ist zwar nicht sicher, 'aber
wahrscheinlich; auch Niebnhr, Kleine Sehr. I 234-236.
FÜr mich hat die Stelle kaum Beweiskraft, aber der Tod der
beiden Demelfii kann in demselben Jahre stattgefu!!den baben.

4. Dass Berenike bei der Geburt des 'Philadelphos'
ziemlich alt war, ist deshalb um 80 weniger unwahrscheiu1ich,
weil CI' ihr letztes Kind gewesen zu sein scheint; jedenfalls

Arsinoe 8 Jahre ältel' und werden keine jUngeren Kinder
als solche erwähnt.

Ö. Dass in der A~oka·Inschrift von 251 genannt
wird, ist mit Hinsicht auf die Ullsicherpeit der indiscllen
Chronologie offeubar ein schwaches Argument, wie Beloeh
selbst anerkeunt. Auch kann sein'l'od dort. damals noch
unbeka.nnt g'ewesen sein,

lcb sclJlicsse: ,die Datierung des Todes des Magns im
Jahre 259/8 ist zwar nicht ganz sicher, aber durchaus nicht
zn verwerfen;. weder Iuit dem Gedicht des Kallimachos, noch
mit der Stelle des PansRnias ist sie im Widers]Jl'Ucll, Von
dieser Folgerung' werden wir im Folgenden ausgehen.

Wir können also den Aufstand des Sohnes Ptolemaios
niellt mehi' datiehm zwischen 261 ('rOll des Antiochos Soter)
und ~59/8 ('1'0<1 des Demetrios), i'londern zwisel1en 261 und
ungefähr 250. Damit. wird es unsicher, ob er zusammenfällt
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mit dem EI}de. der Mih·egentschaft. .Das <also ist er eben
dieser' (v. Wilamowitz, s. oben S. 446) fällt damit weg. Die
Ansetzung des Todes des miIesischen Tyrannen 'l'imarclJos
ins Jahr 259/8 (Haussoullier, Etudes sur Milet p. '74, cf.
von Stern S. 427) beruht !iur auf einer Vel'muf.ung, die eben
von dcr' Datiet'Ung des Anfstandesdes Ptolemaios in Ephesos

. ausgeht. -
Ubrigens ist WiIamowitz wohl von v. Stem S. 436 miss-

'verstanden worden. .Denn Wilamowitz meint waluscheinlich
eine Adoplion des Herrschers von; Milet durch Philadelphos.
Er setzt voraus, dass dieser ein Bastard des Philadelphos wnr,
dahet· die Adoption. Offenbar fallen nach ihm die Adoption
und der Anfang der Mitregentschaft was die Zeit betrifft zu­
sammen (267), also nach dem 1'ode der Arsinoe; <nach dem
Tode der Arsinoe' = erst nach dem 'rode der Arsinoe. Kin
Solm der Arsinoe II würde nach ihm 8cllOn während ihres
Lebens adoptiert worden sein.

Betrachten wir jetzt die Daten, die nnll über Ptolemaios
von Ephesos zur Verfügung stehCI1.' Den Namen an uud für
sich als Argument zu benutzen ist gefährlich. <Ein Haus­
gesetz, das nur dem präsumtiven Thronfolger den Namen
Ptolemaios gestattet: ist eine schlechte moderne Erfindung'
(v, Wilamowit,z aaO.). Der Name Ptolemaios ist in erster Linie
eine Andentung, dass der l'räger Sohn oder Enkel des Vaters
oder Grossvaters Thof.€Jlalot;; ist und zwar meistens der ält~ste.

Dadnrch bekam <Ptolemaios' den Klang eines dynastischcn·
Namens, wie in der holländischen DytJa!3tie <Willem', nicht
wie <der Prinz von Oranien', was staatsrechtlieIl den 'j'hron­
folget' bezeichnet. • .

Ich schJiesse: Es besteht eine 'l'endenz, den Thronfolger
Ptolemaios zu nennen, wie später die rechtliche Königin
Kleopatr3; dic Sache utmmdrclwn in <1en1'Sinl1e, das l)tolcmnios
den Träger als Thronfolger bezeichnen würde, .dazu sind wil'
nicht berechtigt; auclt der Name Kleopatra w~r den ptolemä­
isehen Königinnen im Anfang fremd: die erste Klcopatl'a war
keine ßaO'lAH10'Cl in staatsret\btlichem Sinne, ich meine mit
staatsrechtlicher Gewalt nnd Recbten. Strack hat die Neigung,
die Sache in diesem Sinne umzudrehen. DabeI' ist CI' his­
weilen im Widerstreit mit der überlieferung (Dj'tl. dcl' Ptole­
mäer, S. 7 A. 1).

Der Name Ptolemaios sagt dabeI' nichts Übel' eine j\fit-
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l'egentllCllaft. Ebensowenig die oben angeführte Stelle bei
Athenaios (XIII 1)93): TTToA€l!aI6~ r€. (, T~V_ EV 'Elp€(JI.y bt€1TloV
lppoupav, u1.ö~ wv TOU 4>lAabliAlpou ßaO'tAEwe.;, EtPlivlW EiX€. T~V

Emipav, f\Tl~ ÖlTO 0pQKWV EV 'Elp€{flV €lT1ßOUA€.UOI!EVOU TOU
TTTOAqudou Kai KamlpuyoVTOe.; TO Tile;; 'ApTEl!tboC;; l€.pqv
{fUYKCtTElpuy€.V' .Kal alTOKT€tvavTwv llUTOV €KElVWV IlSW. Auch
nicht '.Frogus: .ut in Asia filiusPtolemaei regi!> socio Timarcho
clcsciverit a patre. Wichtiger ist eine Inschrift von Milet (Aus­
grabungen IH N. 139).

Phil,adelphos sendet den Milesiern einen Brief, in dem
Cl' sie dazu anspornt, im See- und Laudkrieg'e,den sie zu
bestehen haben, die Treue zn halten, Offenbar liegt dort
eine ägyptische Garnison; Befehlshaber sind Kallikl'ates
(offenbar der bekaimte Admiral) nnd <dei' Sohn' des Königs.
Man bekommt den Eindruck, dass dieser del'selbe sei wie der
~iolemaios, deI\. in Ephesos erwähnt wird (cf, von Stern,
Hermes 50, 427ff,); ob diesel' Ptolemaios von Ephesos lInd
Milet derselbe ist wie der Mitregent, ist ein umstrittenes
Pl'ObJem. Die Sache ist ungefähr folgende. .

In der Inschrift von Milet finden wh' einen Sohn des
"Ptolemaios Philadelphos,, der während dessen Regierung in Milet
neben KalIiIuates eine hohe Stellung einnimmt. Dieser Sohn wird
durch Philadelphos in einem Briefe dort erwähnt, aber nicht·
ßa<llAEUe;; genannt, sondern ö u1.6C;; (v. 9) und von den Milesiern
infolgedessen ebenso (v. 44). V. 44 finden wir die Verbindung
TIfJ TE UllfJ Kai lliJTIfJ, aber dieses aUTIfJ ist zul;teziehen auf TOV
~1[€VJ ßa(llAEU TTToA€.~atOV von v, 41 1., . Philadelphoswird
überall ßMIA€U~ genannt,. sowohl von ihm selbst als von den
Milesiern, Der Name des Sohnes wird nicht genannt, offenbar
weil er daselbst genügehd bekannt war. V. 44 wird Treuo
versprochen 1TPÖ~ TOV ßaen1l.€a TTToA€.l!aiov Kat TOU~ €Ky6vou<;;.
Alles zusammen genommen kann mau, wenn man den sehr
offiziellen Charakter der Urkunde in Betracht zieht, sehr
wohl den Gedanken festhalten, dass die Milesier in diesel' Zeit
den u1.6~ TOU ßllcrtAEW~ nicht betrachten als M.itregenten von
Ägypten, mit dem Titel ßa{ftA€U~. Dass einer der beiden

1 Dass im Eide der Milesier der Sohn v 0 l' dem König g'e­
mumt wird, beweist cben das Gegenteil, von dem, was v, Stel'll
hill€'illinterpretierti er wird betrachtet als der direkte Herrscher da­
selbst; wollte man ihn als 'Mitregenten Agyptens bezeichnen, so
wÜrde er llaeh dem Könige genannt sein,
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Könige1 in diesem Falle der Vater, allein einen Brief' sendet,
nicht Ruch im Namen des Sohnes, verständlich; mau

.sich in diesem Falle nur an ihn wendet, ist auch verständlich;
abet' dass lllftilweiter rrrcl1e verspricht rrpO;:;; TOV ßU(!IAEIX
TIJOA€IJCtlOV Kat TOU;:;; ~K'f6vou<;;, ohne dass dahei der mit
dem Titel ßIX(}IA€.U~ genanut wird, hat etwlls hefremdendes
an sich.

Also: dass Vater und Sohn heide KÜlIigc von 19,yptclI
wären (ßaO"lA€l<;;) , indem weller der Vahw den alö
solcben nennt in dem Brief, noch die MilcsiC!' in dem DekreL
ist merkwUrdig. Was von Stem hiel'ge~en anfüh.rt, .dass
nämlich in dell Datiel'llugsformeln der aus der ;\litl'cgentsichaft
bekannten Urkunden der Königstitel, wie auf der Inschrift
VOll Milet, nur in Bezug auf Ptolemaios Phlladelphos go·
braucht, und der Mitregent schlechthin ohne fliesen rritel als
Ptolemaios (der Sohn' bez.eichnet wäre, kaun iulI anfgruud
der W{lI'te: ßaliIA€UovroS; rfToA€~ta,IOU Kat TaU ulo0 TITOA€IW10U
nicht annehmcn. Man kann also mit Rchm sagen, dl188 wir
durch diese Inschrift niemals auf den Gedanken einer Mit­
regentschaft gekommen wären.

UnvcrstämUicll ist Rehms Gedankengang, we11n Cl' f,
das Aufhören der Mitregentsebaft abhängig macht von dem
Zeitpunkt, von dem' an die 'rhrollfolge unhestritten bleibt.
Er 'sagt S. 304 'A 4: (. , ... dass, auch wenn der nach·
malige Ptolemaios III ttel' zeitweilige Mitreg'cnt gcwesen ist,
das Ende der Regentschaft durch den Ahfall des Sohnes in
l<~phesos bedingt sein könnte',

Eine derartige Hypothese wirl<t, staatsrechtlich ge­
sprochen) befremdend. Es hat zB. in IIoliand der 'Prinz von
Oranien' gewisse Rechte, dic selbst da.<; Parlament ihm nicht
nehmen kann. Diesel' Pl'inz von ist nicht einmal
Mitregent : noch ganz anders natürlich traS Verhitltnis des'
Mitregenten als das des Kronprinzen zum KÜnig'. lJnd aneh
wenn man da'(:u geneigt ist, der Willkür eines kräftigen

. Fürsten einen grossen Platz. einzuräumen neben rein jm'istischcn
Begriffen, welche die Ptolemäcr dot'.h hoch gehalten haben,
auch in diesem Falle bleibt es schwer einzusehen, welche
GrUnde ihn dazu gebracht haben sollten, den nacb
Gutbefindenund durch eignen Willen zum 'l'hronfolger
setzten Prinzen in dieser Weise zu beleidigen.

Betrachten wir jetzt die Saebe von einer andel'll
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Nillllut man [Ln, dass Euerg-etes der Mitregent ist, und
es einen Sohn Ptolemaios gegeben hat, der in Kleinasien eine
wichtige Stellüng einnahm, so kann der letzte nicht der Sohn
des Königs Lysimachos sein. Denn dieser Sohn des Lysi­
machos muss dann von l'tolemaios Philadelphos adoptiert
wOl'den da er 'Sohn des Ptolemaios' genannt ,wird. EI'
wUrdedaun älter an Jahren sein, als Ellel'g-etes, damRn
doch annehmen muss, dass nach griechischem Rechte' der
Adoptivsohn in derartigen Fällen dieselben Rechte bat, wie
deI' l1icbt ,adoptierte Sohn aus legitimer Ehe. Dann würde also
der Sohn des Lysimachos dei' 1'hl'onfolger sein; jedenfalls
müsstenPhiladelphos bei der Adoption diese juristischen Kon­
sequenzen Idal' gewesen sein. In diesem Fall würde abel' die
Adoption eines anderen Kindes, das nicht zur Thronfolge be­
stimmt wird, uicbt nur sonderbar, sondem sogar gefähriich
gewesen sein, ~ielleicht ist dies noch nicht genügend betont.

Jetzt Imben' wir zu untersuchen, ob es Gründe gibt, den
Statthalter von Ephesos und Milet mit dem Sohn des Lysi~

mach,os zn identifizieren. Die Stellen bei Justin und Trogns
genÜgen dazn nicht. Es ist dort von Ptolemaens Lysimachi

"'filius die Rede, cler dem Morde entkommt und sich den llly­
dem anschliesst (Trogus Pro!' 24), Später ""i1'(1 ein filius
Ptolcmaei regis erwähnt, dessen Namen nicht genannt wird.

macht doch entschieden den Eindrnck, dass er nicht
derselbe ist. Der Name des letzteren ist nach Athenaios
(aaO.) Ptolemaios, aber was kann Gleichheit des Namens hier
be,veisen? Ich ,will sogar die l\föglichkeit offen lassen, dass
er einen andern Na.men hatte, aber sich bei einer Umib­
hängigkcitserkläl'lwg' Ptolemaios nannte, Uln· seine Autorität
zu erhöhen. Wie v.. Wilamowitz bemerkt, kommt Namenwechsel
vor. Wie dem auch sei, die Stellen bei rrrogus beweisen
nichts, .

Wichtiger sind in Kleillasien gefundene Inschriftcn, die
einen Ptolelllaios erwähnen, Sohn des Lysimachos. Ich gla[lbe
aber, dass auch die keinen Beweis liefern zllgunsten der
Auffassung, die den Statthalter von Ephesos und Jlfilet mit
dem Sohn des Lvsimacbos identifiziert.

• d

Erstens ihaben wil' das Dekret von Telmessos (Ditt.
OGIS cf, Holleaux, BuH. de 001'1', HeU. 1904,408). Die
Datiernng ist absolut sicher, nämlicb im siebenten Jahre. des
Eucrgetes, also 240. Kann man heweisen, dass bie1' der Sohn
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des Lysimachos von Thralden gemeint ist" so fällt die Mög­
lichkeit, ihn mit dem Mitreg'enten zu identifizieren, weg. Ein

_Argument zugunsten diesel' Identifi,katiol1 ist diesel' Inschrift
nicht zu entnehmen.

Einem Ptolemaios, Sohn eines Lysimachos, ist VOll

Euergetes die Gewalt über die Stadt übertragen -worden; wie
lange schon vorhel', das wissen wir nicht. Dieser Ptolemaios
wird später genannt EltTf .... v. Sogar v. Stern (Hermes
50, 438), der übrigens Holleaux bestreitet, ni,mmt dessen Kon­
jektur €lt1r[ovo]v an. In der Tat bekommt man dei] Eindruck,
dass dies wohl richtig sein muss. Nach Holleaux bedeutet
dieses E.rrhovo~ 'Sohn von einem der Diadochen', Abcr

, \

von Stem bestreitet es; er macht darauf aufmerksam, dass
Ptolemaios nicht Sohn des Königs Lysimachos genannt wird
(wie anderswo), was in einem derartigen Ehrendekret be­
fremdet.

Es kommt mir vor, dass man über den Gehrauch von
ßaO'lXEU~ in dieser Weise keine feste Regeln geben kann; hat
auch vielleicht von Stern das Argument von Holleaux aus der
Inventarliste des Kallistratos widerlegt, so w(wden wil' doch
an der Bemerkung von Beloch festhalten müssen, dass del'
'ritel nur fUr lebende, Herrscher gebraucht wird. Wenn
von Stern viele Ptolemäerinschriften anfUhrt, um das Gegenteil
zu beweisen, so trifft die Analogie nicht zu. In derartigen
Fällen wird immer gesprochen vom 'Sohn des Königs' Ptole­
maios' um deutlich, besonders den ÄgyptenigegenUber, ber­
vorzuheben, dass er der berechtig·te 'l'hronfoJger ist: König,
Sohn eines Königs (am liebsten eines Gottes). Davon kann
in diesem' Dekret nicht die Rede sein, weil Ptolemaios des
Lysimachos Sohn kein König ist. In diesen sieben von
v. Stern S, 441 angeführten Inschriften ist eben immer von
einem König die Rede.

Was das Wort Errirovot;; betrifft, das wir als ziemlich
.sichel' akzeptieren können, so sC'heint es mit· wahrscheinlicher,
dass man dem Sohne des Königs Lysimachos diesen Namen
gibt, als einem andern (man vermutet hier einen Sohn des
Bruders. des Euergetes), wenigstens wenn man damit andeuten
wollte, wie von Stern es auffasst, er sei einer der Nachkommen
Alex3nders: el' wUrde ein Sohn des zweiten Sohnes eines
Sohnes von einem der Diadochen sein ! Wenn auch der Aus­
druck Tij<; Em'(ovij~ in den Papyri keinen sicheren Schluss ge-
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stattet, so schliesse ich aus dem Titel des Werkes -des Nyrnphis
'TH,PI 'AAEEavbpou KaI TWV bu:xMxwv KaI TWV E1Tly6vwv, dass es
fUr das WoH f.1TITOVOC;; eine engere Bedeutung gebon konnte,
in der es mit dem Begriffe der Erbfolge unwillkÜrlich zu­
sammenhing. ,

Ei 11 Argument von v. Stern k.!\nn ich nls solches auc
crkcnüen, und zwar wenn er sagt S. 441: 'Sollen wir- wirklich
glauben, er habe still und ruhig tiher dreissig Jahre in
Xgypten gesessen, bis Ellergetes den fastseclJzigjährigen aus
dem Archiv hcrvorholte, um ibn zum Herrn von Telmossos zu
machen?' Aber dass Cl' so lange in dem Archiv ges.essen hat,
ist mit Hinsie1Jt auf die geringe Anzahl quelle1l aus diesel'
Zeit nicht sieher ; ich seIle durchaus keincn Beweis, dass er
nicht schon lanaie Zeit, zR. iJ'gendwo in jenon Gegenden
wichtige Aufträge erfüllt bat. Von Stern behauptet S. 442,
dass wiJ' dann wieder, in Verbindung mit anderen Inscbriften
aus ~'eIUlessos, dazu genötigt sind, eine neue Hypothese auf­
zustellen, nämlich eine Herrschaft des Gescl1lecbtes dm'cll drei
Gen13l'ationen. Ei" irrt, nur einen Schluss ans nenen Daten.

Aber auch wenn man in ihm nicht den Diadochensohn
erblicken 'will, so haben wir. in dieser Inschl'ift niemals einen
neuen Beweis JUr die Identifikation, die wir hesprechen.
Dasselbe gilt fUr die Inschrift von DUl'dukar (Ditt. OGIS 224),
die aussenlem nicbt genau zu datieren ist.

;1\lso: wenn der Sohn' des LysimRchos von Thralden
adoptiert war, musste er nach aUer Wahrscheinlichkeit, als
ältester Sohn, Thronfolger sein, also der bekannte Mitregent.
Sonst ist nicht einzusehen, welchen Zweck Philadelpl10s mit.
einei' Adoption haben konnte. Von 'dieser Adoption wird aber
nirgends gespl·ochen.' Man wUrde sie .beweisen können, könnte
man llUl'beweisen, Lysimachi filius sei der Statthalter von
Ephesos und Milet - aber eben dieser Beweis felllt.

Im VorUbergehell kann mall frageil, wer denn eigentlich
der Statthalter von Ephesos gewesen sei. Ein Sobn der
Arsinoe I war er nicht) denn der Scholiast zn rrheokr. nennt
ihre Kinder. Ein Solm der Arsinoe Il war er anch nicht:
lhEKVOC;; a1T€8avl;v. Ich zög'cre dabei' nicht, einen Bastard an­
zunehmen, der vielleicht nicht einmal adoptitwt war. Wenn
wir annehmen, ,dass dieser nicht der Mitregent war, fallen die
von Stern (S. 431) lU,ldanderen dagegen aufgrund hiervon
al1geftthrten Einwendungen weg.
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Wir ha'ben jetzt eine neue Frage zu heantworten. Welches
war die Stellung des Euergetes während der Regierung seines
Vaters,? Auch hier gibt es Schwierig'keiten. Wir wissen ans
Oxyrh. Pap. X li!41, Ool.lI, dass -sein Lehrer Apollonios' Rho­
dias war. Weil der dort erwähnte Apollonios bezeichnet wird
als 'fVWPlIlOt; lla611TDt;) des Kallimachos und als Vorgä.nger­
'Bibliothekar des Eratosthenes und Aristophalles, ist die Sache
ganz sicher, so dass wir deun auch lesen. mUssen nicht

OUT0t;

E\~~E~? Kat OI~~~~aAo~ T9~

rr p WT0 U ßaoÜEW~' TOUTOV
O[I]EOEEaTO Epa.TOO'6EVll~ .

soudern TIH TOU; dies ist in Ühereinstimmung init dem weiterhin
FoigendeJl. Also war Euergetes, nachdem seine 'Mutter verstossell
worden war, iÜ ehrenvoller Stellung in Alexandrien. Auch
ist Cl' adoptiert. Wie soli man sich diese Adoptiondenkel1 '(
Gewölllllieu S~lgt mall, dass Ptolemaios seineu Soim ans erster
Ehe durch sein Schwesterweib luthe adoptieren lassen. Dabei
sttltzt man sich auf das Scholionzli 'I'heokr. XVII 128, das
ich nicht ganz abschreiben werde; es kommt an auf die Worte:

. Kat dCJErrOlllCJUTO (X\JTlJ TOUe; EK T~<;rrpoTEpa.t; 'APCJW011<;YEvvll­
6E.vTix<; rra'ibac;. Zmor ist die Scheidung erwähnt: aUT11v bE
EEErrE1HIJEV EIS Komov US\\'.; fUr Ehescheidul1genvonseiten des
Manues ist dieses das typische Wort. Nun l{Clmt das· grie­
chisehe Reeht keine Adoption durch die Mutter, nur durch
den Vater.' Und man muss sagen: was mau auch mit einer
Adoption bezweckt, Erbrecht zu geben oder die sacra zu
erhalten, das Vel"!l~iltnis znr natürlichen Mutter hleibt. Man
vergleiche nur die oft zitierte Stelle bei Isaios VII 2;'): fJ.l1Tpo<;
OUoEte; ECJTlV EJ(rrohlTo~. Diese Aussage des Juristen ist. nicut
anzuzweifeln. Ein Grieche kann sieh nicbt eine Adoption
denken in dem Sinne, dass das Kind Kind wird aus neum'
Ehe, eine. neue Mut.ter bekommt. Möglich ist) dass Arsinoc
II als ältere Schwester Rechte hatte (cf. Wilcken, Panly­
Wissowa, RE fI Sp. 1248) nud AnsprÜche auf den Tln'on;
aher auch dies kann eine Adoption in rein rechtlichem Sinne
nicht crklären.

Man kann mehrere l\lögliclJkeiten erwägen. War es eine
Adoption dÜrch Ptolemaios statt durch sein Weib? Wie war
das denn möglich? ~ War vielleicht die erste Ehe aufgrulld
VOll irgend etwas, zR. Vernachlässigung' von Formalitäten bei
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dei' Ehesehliessung', fUr nllg-iiltig' erklärt rind dadurch die
Kiuder iIIel:';itim odel' Kinder eines !lndern '? Hai dartHll' viel­
leicht Ptolmnaioii seIhst das Kiml 'adoptiert als Kind alls dei'
I\lVciten wie mau im l'ümisehell Rt~eht einen
Enkel kmm und danll wieder 11doptien'1I als Kind

.)1)""\::>, 11m' eigentlich nicht det' VatCl' Killlle$,sondcl'll
Man vergleiche Dig', I "j, 15, Eine derartige

der Vernachlässigung' VOll l~'ormnlililtell fiutlct sieh
dier inder modernen Gcselliehic, y,B. bei

Wn1', in diesem !1'all, AbBicht des PtoleÜwios,
Fi-ldion die Kinde,l" ans erster Ehe nm der Throll-

mut Im! er wegeIl Kindol"
der "weilen (liese Ahsieht 1,:;c1.intlcrt'?

Dies ~;i!Hi aber 1In!' V . ieh verhehle 'es
seilwere Bed eilk \:ll enlg;eg:e!l 'zn !'lettCH si n;L Auch

IÜthen wir zn viel hetont. Vielleicht.
Imt der !llIl' ans dCll hekanutcn "Aklprib;kriphm seinen
Selllnss gezogell.

Wl1S die Daih~I'I!!1g'Cll betrifft. ich meine 'l.B, fk(O'IAEUOVTOC;\ ...., ..,

TITOAEPO:(OU TOU TIroAE/lrdou l<al 'ApO'lV()l1<;; Onuv 'AbEAlplUV Emu<;;
•• " HO ist diese .Art sieh al1'!zntll'iickon nud dieser Ucdallkcn­
gang' D(\l' i~t der :,o]m seines Valers,
eines VollhÜrg'ers, das ist das einzige, worauf t)S ankommt.
;;0 wird ein Grieche immer llezeichnet, Ahel' hier, auf
iigyptiscbclll Boden, mÜssen wir chvas in Betmcht,
ziehen, lll. den Begriff der roinen zwisehcll Bruder
l,wd Schwester. Diese lotzte Ehe ist den Ägyptern gar nicht
Trem,r! (Diod, I 27) 1; I 7, 1; Philo ,.Ind. (Je. spce, leg',
III 4,22 p, Oolm etc,), Eine logische Konsequenz ist, dass
cill Prinz nns solche.!' der also däS Blut einüB g'öttlichen
VMers und einer güttlichen Mutter reill crlmlten hat, der
edeltite Kronprinz ist. . wird man niemals in derartigen
Aktpl'äskriptcll einen Beweis fÜr Adoptioll cl'biicken können I,

Im Ani:lehlnss dlll'l'In !,ÜIHJCn wir den Artikel VOll von Prott
Rhein. Mus. 4ß8 fi'. behandeln. Er glauht, es sei nicht
mÜglich fÜr das AufhÜrell der Mitl'cgcntschaft eine Erklärullg'

v. ProU, H.hein, Mus. 53, .470: <, • , , " scinll Schwester
z:ur AllopHon .ter Kindei' , Dazu AHlIl, 1: 'Dass li;ul'l"
getes wirklich adoptiert war, dhl lw;chl'iften VOll Adulc und
Telmessos (Strack, P,yn, Anh. 39 Ü, 51) sowie die f'apj'ri',
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zu gehen, wenl1 man annimmt, d~ss Euel'getel:! der l\fitregent
ist. CAlle Ycl'suche' j sagt er S, 471, '\Hese Schwierigkeit zu
hemÜntelu, mÜssen fehlschlagen, So sicber deI' Beginn einer
Mitregcntschaft in einer absoluten Monarchie das Bestreben
il;t, die Nachfolg(! II,U sichern' und Palastrevolutionen vor-
zuheugen, so ist das Ende ein Zeichen dafür, dass der
Mitrcgeut in gefallen ist, Von Euergctcs wissen wir
abm', dass CI' gemde im Jahl'e 258 in der Gunst seines Vaters
gestanden hat uml zum Nachfolger bestimmt ist (vgl. unten)'.

Es gibt aber l10eh eine andere Möglichkeit, die man
staatsrechtlich sogar in der modemen holländischen Staats­
verfassung naelnveisell 'kann. Der 'Prinz' von Omnien' hat
ge)vissc Recilte, EI' hat ein EinkommeJl. EI' einen Sitz
in dem 'Raad van State', EI' ist Regent, Wßlln dcr Vater
nicht imstnndc ist zu regieren., Nun hat vielleicht der Vater­
könig von Ägypten das Recht gehabt, seinem Solm-1YIitregenten
diese SteUung zu nehmen; jedenfalls hat er wohl die Macht
dall,u gehabt Ob der Absolutismus hier die Beschränkung,
die er sich selbst aufedegt hatte, zn heben im Stande war,
diese J;'rage brauchen wir nicht einmal zu berUhren. Aber
jedenfalls kann das Anfhöl'en der Mitregentschaft vom Mit­
I'egenten seIhst ausgegangen sein, Er kann seine Macht und
'l'itel freiwilHg preisg·ebell. So verliert der hinz von Oranicn
seine Rechte, weun er ohne Genellmignng des Parlaments eine
Ehe schliesst. Zwar kann der Prinz von Oranicn in diesem
lfalle seine Rechte nicht znrtlckerlungen, aber WCI' Recht
als :Antregent preisgibt, verliert {lamit noch nicht das Recht
auf die Thl'Onfoige. Eine interessante Analogie bietet hier
die 'Prinzessin von Oranien'. Wird ihr ein Bruderprinz ge­
boren, so verliert sie die Rechte anf den·Thron; stirbt er, so
erlaugt sie ihr Erbfolgerecht zurÜck.

Ein derartiges freiwilliges Preisgeben wird dcnn auell VOll

manchen Gelehrten ang'enoUll11eu. .Mau hat vermutet, EllCl'getes
habe als König von Kyrenc seine Mitregentschnft von Ägypten
preisgegeben (Ausgabe der Rev. Laws). lVIahaffy denn
auch p. XXIV: 'If so, amI ifguergetes was ealled by the
peoplc orC;rrcnc to assumc thc governplent as prinee consort
expeetll.nt, he doubtless assmued a title there inconsistaut with
his assoeiatcd rank in Egypt. 'rhe Cyrellaeans "'ould hnve
been offemled that tbc seeond in eommand of Egypt shollld
aSSUDle theirsoveruty; in auy case it wonld have heeu a
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directabsorption of tbe l'oyaltJT ofCyreue iuto the CrOW11 of
Egypt, whereas tbe dynastie rigbts of tbe popular Bel'en.ike
were to bc IJreserved, so far as possiblc, intact', Weiter sagt
er: c. , • • ol"ing to wMüb his title aB associated prince of

, Egypt was apandoned, beiog' probably contrary to court eti­
queUe, a8 it cei·tainly would be to the susceptibilities of tbe,
Cyrenaeans'..

In der Adule-Insclll'ift werden alle Provinzen, eHe, Eucr­
getes von seinem Vater erbte, g·enannt. Kyrene fehlt. Daraus
kann man wohl sehUessen, dass Kyrene in diesel' Zeit (viel'tes
Jahr des Euergetes oder Rpäter?) noch betrachtet wurde als ein
unabhängiges' Königl'eich. Auf die Er]därung, die man J'Ur das
Ii'eblen von Kyrcne und Kypros bei Theoluit (Enkomion) g'e­
gehen hat, nämlich dass diese heiden Länder zu Ägypten ge~

hÖrt baben sollt~n (aber bildet nicbt die xwpa: ein staats­
]:echtlich in sich abgeschlossenes Ganzes ?), ist llier zu erwidern,
dass KYPl'08 wohl genannt wird. Nimmt man an, dass in der
Adule·lnschriPt die :F'ortlaS8tllle; JÜcht olme Absiellt geschelH:ll
ist, ,Elohaben wir dort eine interessante Beleuchtung der
Stellung der Kyrenaer, wie sie selbst diese siel] gedacht bahen
wcnlell (cL Uouche-Leelereq I 178 A. 1 und Mahaff;r, Rev.
Laws XXV n. 1).

. In Weise wird es ven;itändlicb, weshalb Energetes
Huf seinen Titel Mit.regent verzichtet hat, nämlich lHn die'
Kyrenaer uicht zu kränken. '. Als ee,hte Griechen sind sie stolz
auf iure EAl:;u6Epia.· Die Geschichte der Athcncr in diesen
Jahrlnllldcrtell zeigt; anf wie kleinliche Weiße etwlls denut.iges
zum Ausdrnck kommen kann.. Auch die lllode:l'lle Zeit weiss
schlagende Amtlogieen aufzuweisen. Vor dem Kriege hatte
Kitchenel' in Ägypten tat8ächlieh die ganze Gewalt in seinen
Händen, während cl' doch Üurden '1'itel Agent führte. I~l'st

währencl des Kriege!.! ist Ägypten unter englisches Protektorat
gebracht. Aher auf allen Karten ist Ägypten turkisch gefärbt.
So vorsichtig 1st die mächtige englische Regierung mit einer
seh'wachell nationalistischen Partei. In der 'l'at, wenn Euer­
getes Mitregent Ägyptens war, würde eine derartig'e Konzession
Rn die nationalistische Partei in Kyrene beim AufhÜren der
unahhängigen Dynastielyohl auf der Hand liegen.

Die Mit.rcgentscllaft scheint 259{8 aufzuhüren. Dei' Mit­
regent wh'cl naelr dieser Zeit nicht genannt, und im Revenue
Law von 27. Jahre des Philadelphos ist die äUere Datiel'Ung
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(d. h. diejenige mit dem :i\Wregcl1ten) ersetzt durch eine andere,
in deI" er fehlt,

Abel' - wenn wir es hier mit einem Gesetz aus dem
Jahr 259/8 zu tun haben, so braucht. die Abschrift noch niellt
in diesem .Jahre 'geschrieben, kann viel spiiter entstanden sein,
Wenn das Erset.zcn der äHeren paticrung dmch 'die jUng'ere
dem Kopisten odm' einem späteren Korrektor r,nznsebreiben
ist, so braucht 259j8 nocb kein terminus antc qllcm zu sein.
Welill (ci'. p. XXI) an einer Stelle diese Ändernng IÜcht
stattgefunden hat) hat wohl die ältere Datierung im Original
gestanden.

Wie dem auch sei, ob die Mitregentscbaft im Jahre 259/8
aufhört oder etwas später, dem Aufhören' kmt; nach dem 'rode
des :i\Iagu8 oder ,des Denwtrios des SchÜnen sind von diesel'
Seite k~ilJc Bedenken clÜg'egenwsetzclJ. Man bekommt aus
Justin den Eiudl'l1ck, dass die rI'rflgikomÜdic, worin er die
Hauptrolle hat, sich in kurzer Zeit abgespielt lmt. Auch hat
sich \'ielleicht Energetes bei dem 'Tode und durch den Tod des
Mag'as, \Jlli aute infirmitatem Bereniceu) unicam filiam, nd
fiuienda oum Pto!omneo fratl'e ecrtulllill<1. filio eiu;,'1 despoll­
derRt' (Jnstiu XXVI 3,2), rechtens als FÜrst von> Kyrenc be­
trachtet. Er war ja auch der nächste männliche Venvandte,
also naeh griecbischer Auffassung der richtige Erbe l .

Ich kanu daher die ohen (i:).460) erwähnte Behauptung
von Prott's über da8Bnde der lVIit,regentscllHft nicht als be­
grÜndet anerkcnncn. Vielleicht aher ist geg'en den Artikel VOll

von Prott noch anderes 11,nzuführcn. Er nimmt an, Encl'getcs
sei von Arsinoe 1I adopti~rL Wie wir !'ahen, hit eille richtige
Adoption im griechisch-rechtlichen Sinne eine UnmÖglichkcit~.

Dass weiter die Adoption durch AI'sinoe, angenommen dass
sie mÜglich ist, 'spätestens 270' erfolgt ist, ist llieht ganz
richtig. Adoptioll nach dem Todc ist nach griechischem Recht
mÜglich. ~usserdel1l wÜrden wir den Zustand haben, dar-:s

~ Andnrs von Stern S,42H A,: 'Perfekt wnnle die Ve,rlobUili?,'
und Homit ::meh Euergetcs' .Anspruch nuf J\:ynme erst Ilfieh tle~l
Sturz von ·DÖmetrios ,dmil SchÖnen': zu einei' AUfhebung' dei' Mit­
r()gel1t~chaft 2fJH v, Cln'" als Mngas lloeh in Kyrpne rcg'iert(\. lag-
alRo kein Anlass vor'. '

~ Im rihnisehen Hecht findet Illall die Adoption rlureh ein Weil>
bekanntlich VOll Diokhltiall unl.l Maximiau gm;tattet. Cf. Cod.•Just,
VIII 47, 5.
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EU13rgetes adoptiel'twar, während ein' anderer Mitregcllt wal'.
Das wUnle doch wohl sonderbar sein. Enel'getes, wie auch
inliner, adoptiert, von einem der namliaftesten Gnlehrten, ul80
offenbar mit grösster Sorgfalt, erzogen: damit wÜrde Ptoletnuios
wohlbewu8st die Gruudhlge g'cgehell haben fu!' cine Palast·
revolution naeh ~einem Tode, WoUte er den Sohn der
Arsinoe Ir seinen Thronerben sein lass()l1, .80 konnte Cl' nicht
I~nergetes vor dem Ende der Mitl'egentscllaft adoptieren und
in Ehren in Alexandricn behalten. Adoption in einer
absolntcn 1\1 onarchie ist die VersicherullS' der Erbfolge. Die
Stellung' des Ba8tard-Solmcs eines KÖnigs scheint, lll~Ul ver­
gleiche UHr die heHeuistiscbe.n 'l'hronprätendmiten, nicllt nil'
unehrenoaft gegolten zu Imhell. Das konnte fUI' Adoption
keinen Grund geben, wenn dadurch die Sukzessioil
desjenig'cn, deu l1lan als 'l'hrollloigel' habe~l wollte, in Gefahr
gebraüht ,vurde. Die Möglichkeit des Zustandes, lv1e sich
von Prott diesen S. denkt: rWiePhihtdelphos den Sohn
seiner Hchwcster, so hat Arsinoe die Kinder ihres Bruders
adoptiert>, scheint mir sehr gering.

Sehil1ssfolgerung' also folgemle:
Bis jetzt ist es keinem gelungen, deu 1\1itrcgel1tel1

.Ägyptens während' der des zweiten PtolcnÜi.ers mit
einer bestimmten historischen Persönlichkeit zu identifizieren.
Auf der andern Seite ist mit deI' Stelinng Energetes vor
der Sukzession (bs Aul'tl'etcm anderen alsl\1itregeuten
sell\ver zu vereinigen. li'ul' das plöt",liche. Anfhören der Mit­
regentschaft haben wir eiu,c durchaus genligende ;IDl'ldäl'Ullg..
Wh' zweifeln daher nicht danm, den späteren 'guel'getes' all1
den .M itl'(\gellten ;1.11 betrachten.

GI'Oning'eIl (Hollalid). A. W, d e GI' 00 t.




